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1) Einleitung / Projektbeschreibung 
 
 
1.1 Anlass 
 
Der Wohnmobilstellplatz im Moselvorland ist seit dem Ende der 90ziger Jahre als erster der-
artiger Platz in der Verbandsgemeinde Schweich in Betrieb und erfreut sich sehr großer 
Beliebtheit. Er ist für die touristische Entwicklung in Klüsserath ein unverzichtbarer Bestandteil 
geworden.  
Die Entwicklung der Wohnmobile und die Ansprüche an attraktive Wohnmobilplätze haben 
sich seitdem verändert. Um weiterhin einen zukunftssicheren Platz anbieten zu können hat die 
Ortsgemeinde Klüsserath Änderungen bezüglich der inneren Erschließung beschlossen, die 
in der 1. Änderung des Bebauungsplans zusammengefasst werden. Der Außenbereich ist 
nicht betroffen. 
 
 
 
1.2 Aufstellungsbeschluss / Verfahren 
 
Der Ortsgemeinderat Klüsserath hat in öffentlicher Sitzung am 17.11.2022 der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes „Moselvorland“ zugestimmt und beschlossen Die Änderung im verein-
fachten Verfahren nach § 13 a BauGB einschließlich der Beteiligung der Träger öffentlicher 
Belange und der Öffentlichkeit gem. § 3(2) und § 4(2) BauGB durchzuführen.  
 
Die Offenlegung gem. § 3(2) BauGB wurde vom 06.03.2023 bis einschließlich 05.04.2023 
durchgeführt und am 24.02.2023 ortsüblich bekannt gemacht. Die Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange nach § 4(2) BauGB erfolgte gem. § 13(2) Nr.3 
BauGB zusammen mit der öffentlichen Auslegung nach § 3(2) BauGB. Mit Schreiben vom 
21.02.2023 wurde Ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 05.04.2023 gegeben. Die 
Auslegung sowie die Möglichkeit, dass Anregungen zur Entwurfsplanung während der Ausle-
gungsfrist vorgebracht werden können, wurden am 24.02.2023 ortsüblich bekanntgemacht. 
 
Am 26.04.2023 wurden die vorgebrachten Anregungen beraten und abgewogen. Da keine 
planungsrelevanten Anregungen vorlagen, wurde mit gleichem Datum der Satzungsbeschluss 
gem. § 10 Abs. 1 BauGB gefasst. 
 
  



Bebauungsplan der Ortsgemeinde Klüsserath  
„Moselvorland“, 1. Änderung          Seite 4 

BÜRO FÜR LANDESPFLEGE Dipl.-Ing Egbert Sonntag Moselstr.14 54340 Riol T: 06502 99031  info@sonntag-bfl.de  

 
1.3 Gebietsabgrenzung 
 
Der Änderungsbereich umfasst eine Teilfläche von Flurstück Nr. 179/22 in der Gemarkung 
Klüsserath, Flur 6.  
Der Geltungsbereich der 1. Änderungen umfasst nur das Sondergebiet Wohnmobile. Die 
Sportanlagen, der Campingplatz und die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft an Mosel und Salm sind nicht betrof-
fen.  
 

 
 
Abb. 1 Lage und Änderungsbereich ----   
 
 
 
1.4 Lage / Erreichbarkeit 
 
Das Gebiet liegt im Moselvorland vor der Ortslage und ist über Gemeindestraßen und vor-
handenen Anschluss an die B 53 erschlossen. Die Erschließung ist von der Änderung nicht 
betroffen. 
 
 
 
2) Planungsgrundlagen 
 
2.1 Verfahren 13 a 
 
Es handelt sich um einen Plan der Innenentwicklung der ausschließlich Teile des rechtskräf-
tigen Bebauungsplans „Moselvorland“ umfasst. Außengebietsflächen sind von der Änderung 
nicht betroffen. 
 
Im beschleunigten Verfahren wird nach § 13 a Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer 
Umweltprüfung abgesehen. In der Beteiligung der Öffentlichkeit wird darauf hingewiesen, 
dass von einer Umweltprüfung abgesehen wird. 
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In §13a (1) BauGB legt der Bundesgesetzgeber dar, welche Bebauungsplanverfahren er im 
Grundsatz als Pläne zur Innenentwicklung definiert, nämlich Bebauungspläne für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der In-
nenentwicklung. 
Vorliegend handelt es sich um andere Maßnahmen der Innentwicklung, mit denen die zu-
künftige Nutzung entsprechend den gestiegenen touristischen Anforderungen gesichert wird. 
 
Nach § 13a(1) BauGB Satz 2 Nr. 1 bindet der Gesetzgeber weiterhin die Zulässigkeit an die 
Beachtung von Schwellenwerten von weniger als 20.000 m², die sich aus der festgesetzten 
„zulässigen Grundfläche im Sinne des §19(2) BauNVO“ ergeben.  
Der Schwellenwert von 20.000 m² greift nicht, da keine zulässige Grundfläche durch Grund-
flächenzahl (GRZ) oder Größe der Grundflächen von baulichen Anlagen festgesetzt wird. Die 
unabhängig vom Bebauungsplan geltende Camping- und Wochenendplatzverordnung 
(CPlV) schließt in § 3 Abs. 2 bauliche Anlagen auf den Standplätzen aus. Damit sind bauli-
che Anlagen nicht zulässig und die Anwendungsvorschrift wird eingehalten. 
 
Der Bebauungsplan regelt ausschließlich die Aufstellung von Wohnmobilen im Sinne der 
Campingplatzverordnung. Daher tritt vorliegend auch keine kumulierende Wirkung im Sinne 
von § 13a(1) BauGB Satz 2 Nr. 2 ein.  
 
 
2.2 Berücksichtigung UVPG 
 
Nach §13a (1) Satz 4 BauGB ist das beschleunigte Verfahren ausgeschlossen, wenn durch 
den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die der Pflicht zur Durch-
führung einer UVP unterliegen. Diese Pflicht kann sich aus der Anlage 1 zum UVPG oder 
entsprechenden fachgesetzlichen Regelungen (Wasserrecht, Naturschutzrecht, Straßen-
recht, ...) ergeben. Dabei kann es sich um UVP-pflichtige Vorhaben handeln, die durch den 
Bauleitplan vorbereitet werden oder aber um einen Bauleitplan, der selbst eine Pflicht zur 
Umweltverträglichkeitsprüfung mit sich bringt. 
Solche Vorhaben werden hier nicht begründet, es handelt sich um Regeln zur Aufstel-
lung von Wohnmobilen in einem vorhandenen Sondergebiet, so dass die Vorschriften 
zur Umweltverträglichkeitsprüfung nicht zutreffen. 
 
 
 
2.3 Berücksichtigung NATURA 2000 (§ 1Abs. 6 Nr. 7b) 
 
Eine weitere Voraussetzung für die Durchführung eines Bebauungsplans zur Innenentwick-
lung ergibt sich aus §13a (1) Satz 5 BauGB, d.h. es dürfen keine Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung von Erhaltungszielen und von Schutzzwecken der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung oder der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes bestehen, somit keine Gebiete nach Natura 2000 potentiell beeinträchtigt 
werden.  
Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall erfüllt, da ausschließlich der bereits 
als Sondergebiet ausgewiesene Teil des Geltungsbereiches geändert wird und keine 
NATURA 2000 Gebiete und Funktionen betroffen sind. 
 
  



Bebauungsplan der Ortsgemeinde Klüsserath  
„Moselvorland“, 1. Änderung          Seite 6 

BÜRO FÜR LANDESPFLEGE Dipl.-Ing Egbert Sonntag Moselstr.14 54340 Riol T: 06502 99031  info@sonntag-bfl.de  

 
2.4 Auswirkung von schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen 
 
Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten 
sind. 
Die Bestimmung wird beachtet, da vorliegend keine Anlagen nach Bundes-Immissi-
onsschutzgesetz zugelassen werden. 
 
 
2.5 Aussetzung der Eingriffsregelung § 13a (2) Nr. 4 
 
Die Verpflichtung zur Umweltprüfung mit Erstellung eines Umweltberichtes entfällt. Da der 
Schwellenwert von 20.000 m² deutlich unterschritten wird gelten die zu erwartenden Eingriffe 
im Sinne des §13a (2) Nr. 4 BauGB damit als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder 
zulässig. Die Kompensationsverpflichtung entfällt. 
 
 
 
3) Städtebauliches Konzept – Übersicht der Änderungen 
 
Hinweis: Die alte analoge Plangrundlage (Gauss-Krüger-Koordinaten) wurde auf das vektor-
basierte digitale Liegenschaftskataster aktualisiert (ETRS89/UTM 32N). Auf Grund der Um-
stellung des Koordinatensystems ergeben sich systembedingt kleinere Abweichungen in der 
zeichnerischen Darstellung. 
 
Im Änderungsbereich wird die bisherige Nutzung beibehalten. Demnach ist ausschließlich 
die Aufstellung von selbstständigen und selbstfahrenden Wohnmobilen zulässig. Die Text-
festsetzungen der Urplanung bezüglich Wohnmobilstellplatz werden daher bis auf die nach-
stehend aufgeführten Änderungen und Ergänzungen übernommen.  
 
Die Camping- und Wochenendplatzverordnung - CPlV RP vom 18. September 1984, wurde 
durch Verordnung vom 08.08.2017 (GVBl. S. 184) geändert. Demnach dürfen Standplatze 
die ausschließlich von Wohnmobilen genutzt werden auch kleiner als die bisher zulässige 
Mindestgröße von 65 m² sein. Dies wird in der Änderung berücksichtigt. 
 
- Festsetzung A 1.3 „Da die Standplätze ausschließlich für Wohnmobile bestimmt sind, be-
trägt die Mindestgröße gemäß CPlV RP mindestens 20 m² pro Standplatz.“ 
 
 
Gegenüber der Urplanung wird die innere Erschließung verbessert. Dies ist zukünftig ringför-
mig, statt als Sackgasse mit Wendehammer möglich. Damit können auch größere Wohnmo-
bile den Platz besser anfahren. Ebenso wird der Brandschutz verbessert, da auch Feuer-
wehrfahrzeuge den Platz besser anfahren können.  
Weiterhin hat der bisherige Betrieb ergeben, dass zur ordnungsgemäßen und sicheren 
Müllentsorgung eine zentrale Sammelstelle erforderlich ist, bevor der Müll in die öffentliche 
Entsorgung übergeht. Ein solcher Platz zur Aufstellung von Sammelbehältern wird in die in-
nere Erschließung aufgenommen. 
Neben dem Müllsammelplatz wird eine weitere Betriebsfläche vorgehalten, auf der in der 
Saison Maschinen und Geräte der Grünflächenpflege u. ä. abgestellt werden.    
Die Gestaltung der inneren Erschließung und Standflächen wird zur Klarstellung einer hoch-
wasserkompatiblen Herstellung auf eine ebene, wasserdurchlässige und begrünbare Bau-
weise beschränkt: 
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- Festsetzung B 3 „Die im Plan dargestellte Zufahrt dient gem. § 2 CPlV RP der inneren Er-
schließung und als Umfahrung für Feuerwehrfahrzeuge. Sie ist i. V. m § 5 (Brandschutz) je-
derzeit auf mindestens 5 m Breite freizuhalten.“ 
 
- Festsetzung B 4 „Eine Befestigung der inneren Erschließung und der Betriebsfläche ist nur 
in wasserdurchlässiger Bauweise als Schotter- oder Kiesweg zulässig. Eine Befestigung des 
Müllsammelplatzes ist auf einer Fläche von 100 m² mit Pflaster oder Plattenbelag zulässig. 
Standplätze sind als Rasenplätze mit Schotterrasen zu unterhalten. Die Befestigungen sind 
nur in ebenerdiger Bauweise zulässig, eine Überhöhung der Befestigungen ist im Über-
schwemmungsgebiet ausgeschlossen. Die übrigen Flächen im Sondergebiet sind als Grün-
flächen, i. V. m. § 9 (1), Nr. 20 BauGB, mit einer geschlossenen Grasnarbe dauerhaft zu er-
halten. 
 
 
Die Versorgung der Standplätze mit Stromanschlüssen war in der Vergangenheit nur einge-
schränkt möglich. Ebenso fehlten Trinkwasserzapfstellen innerhalb des Wohnmobilstellplat-
zes. Um den gestiegen Anforderungen gerecht zu werden und die Zukunftsfähigkeit des 
Platzes zu sichern, sollen Stromanschlüsse und Zapfstellen zukünftig auch innerhalb des 
Platzes zulässig sein.  
Da der Platz im Überschwemmungsgebiet ist dies jedoch nur in einer hochwasserkompatib-
len Bauweise in der Betriebszeit vom 01. April bis zum 31.Oktober des laufenden Jahres zu-
lässig:  
 
- Festsetzung A1.5 „Ausnahmsweise zulässig sind in der Betriebszeit vom 01. April bis zum 
31.Oktober gem. § 14 BauNVO als untergeordnete Nebenanlagen: einzelne Anschlusssäu-
len, die der Versorgung der Standplätze mit Elektrizität und Wasser dienen, auch so weit für 
sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind, in einer hochwasser-kom-
patiblen Bauweise (s. a. Festsetzung B4).“ 
 
- Festsetzung B 5 „Die Anschlusssäulen müssen außerhalb der Betriebszeiten bis auf den 
ebenerdigen Sockel abbaubar sein oder eine vergleichbare Gründung aufweisen, so dass im 
Überschwemmungsfall keine Einschränkung des Abflussquerschnittes erfolgt. Erforderliche 
Steckverbindungen mit dem Leitungsnetz sind unterirdisch anzuordnen.“ 
 
Die Anpassung der alten Planurkunde auf neue vektorbasierte Liegenschaftskarte führte zu 
zeichnerischen Verschiebungen, die sich jedoch inhaltlich nicht auf die Zielsetzung der Pla-
nung auswirken. Die in der Urplanung festgesetzten Bepflanzungen wurden ausgeführt und 
können innerhalb des Änderungsbereiches beibehalten werden. Sie werden als Pflanzbin-
dung festgesetzt: 
 
- Festsetzung C 1 „Durch Planzeichen wird gem. § 9 (1), Nr. 25 BauGB das Erhalten von 
Pflanzungen festgesetzt. Die im Bestand vorhandenen Bäume, sind dauerhaft verkehrssi-
cher zu unterhalten. Notwendige Pflege- und Rückschnitte sind zulässig. Für abgängige 
Bäume sind spätestens in der auf die Entnahme folgenden Pflanzsaison gleichartige Ersatz-
pflanzungen durchzuführen.“ 
 
 
Die Hinweise werden an aktualisierte Rechtsnormen angepasst: 
- Festsetzung D 1 „Unabhängig vom Bebauungsplan gilt die Camping- und Wochenend-
platzverordnung - CPlV RP vom 18. September 1984, zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 08.08.2017 (GVBl. S. 184). Sie ist als Anlage der Begründung beigefügt.“ 
 
Festsetzung D 2 „Brandschutz: Auf § 5 Abs. und Abs. 3 und § 6 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 1 der 
CPlV RP wird besonders hingewiesen. Die darin vorgeschriebenen Brandgassen, Feuerlö-
scher und Beschilderungen sind jährlich mit Einrichtung der Standplätze vorzuhalten.“ 
Die CPlV RP ist in der Anlage beigefügt. 
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- Festsetzung D 3 „Die Festsetzungen im Bebauungsplan ersetzen nicht eine wasserrechtli-
che Ausnahme von den Verboten nach den § 78a WHG: 
Sonstige Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwemmungsgebiete 
(1) In festgesetzten Überschwemmungsgebieten ist Folgendes untersagt: 
1. die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behin-
dern können, 
2. das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei 
denn, die Stoffe dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft ein-
gesetzt werden, 
3.die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen, 
4.das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserab-
fluss behindern können oder die fortgeschwemmt werden können, 
5.das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche, 
6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgen-
den Hochwasserschutzes gemäß § 6 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 und § 75 Absatz 2 entge-
genstehen, 
7. die Umwandlung von Grünland in Ackerland, 
8. die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.“ 
 
 
 
 
4) Umweltbelange nach § 1 (6) Nr. 7 BauGB 
 
Bei der Aufstellung dieses Bebauungsplans gem. § 13 a BauGB ist zwar keine Umweltprüfung 
erforderlich, jedoch besteht die materielle Pflicht, die Umweltbelange gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7 
BauGB in der Abwägung zu berücksichtigen. 
 
 
Bestand / Biotoptypen / Pflanzen und Tiere 
Die betroffenen Flächen werden bereits als Wohnmobilstellplatz genutzt und sind mit einem 
Bauraster überstellt, dass seinerzeit zur Inbetriebnahme angepflanzt wurde. Zwischen Sport-
anlagen und Wohnmobilstellplatz besteht eine Baum- und Strauchreihe.  
Von der Änderung des Bebauungsplans sind die Baumpflanzungen nicht betroffen. Sie kön-
nen vollständig erhalten werden und werden auch zur Erhaltung durch Pflanzbindungen fest-
gesetzt. 
Der Platz wird intensiv in der Betriebszeit im Sommerhalbjahr genutzt und es sind nur Ubiqu-
isten und Siedlungsfolger zu erwarten. Da der Baumbestand nicht betroffen ist und die in der 
Urplanung festgesetzten Grünflächen an Mosel und Salm von der Änderung nicht betroffen 
sind, besteht keine tierökologische Relevanz. Eventuelle Nisthabitate in den Gehölzen und 
Bäumen bleiben vollständig erhalten.  
 
 
Artenschutzrecht 
In die vorhandenen Gehölzstrukturen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft an Mosel und Salm außerhalb des 
Änderungsbereiches wird nicht eingegriffen. Lebensräume von schützenwerten oder seltenen 
Tieren und Pflanzen werden nicht beansprucht, insofern besteht keine artenschutzrechtliche 
Relevanz. 
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Wasserwirtschaft / Bodenschutz 
Der Bebauungsplan berücksichtigt die Anforderungen der Wasserwirtschaft, in dem die zuläs-
sige Versiegelung begrenzt wird. Damit wird auch den Belangen des Bodenschutzes Rech-
nung getragen. Da nur wasserdurchlässige Gestaltung der inneren Erschließung zugelassen 
wird, werden Maßnahmen zur Rückhaltung oder Ableitung von Niederschlagswasser nicht er-
forderlich. Sämtliche Niederschläge können vor Ort wie bisher breitflächig versickern. 
 
Das Vorhaben liegt im Überschwemmungsgebiet der Mosel. Dies berücksichtigt der Bebau-
ungsplan indem die Gestaltung der inneren Erschließung und aller Standplätze sowie die Auf-
stellung der Anschlusssäulen auf hochwasserkompatible Bauweisen beschränkt wird.  
Die Begrünbarkeit und Versickerungsfähigkeit der Böden bleibt wie bisher erhalten.  
 
 
Luft und Klima 
Auf Grund der Festsetzungen des Bebauungsplans sind keine Auswirkungen auf Luft und 
Klima zu erwarten. Die Bepflanzung bleibt vollständig erhalten und wird zur Erhaltung festge-
setzt. Damit bleibt auch die klimatisch ausgleichende Wirkung und Feinstaubbindung der Ve-
getation erhalten. 
 
 
Landschaftsbild und Kulturgüter 
Das Vorhaben liegt im Landschaftsschutzgebiet der Mosel. Da die zulässige Nutzungsart nicht 
geändert wird und die Vegetation erhalten wird ergeben sich keine Auswirkungen auf die 
Schutzziele das LSG. 
 
 
Mensch und Erholung 
Das Vorhaben dient der touristischen Entwicklung von Klüsserath. Anderweitige Freizeit- und 
Erholungsfunktionen sind nicht nachteilig betroffen.  
 
 
Umweltbezogene Wechselwirkungen 
Aus der vorliegenden Änderung sind keine wesentlichen Änderungen der Wechselwirkungen 
der Schutzgüter untereinander zu erwarten. Der Erhalt der Vegetation sichert die Diversität 
und ökologischen sowie mikroklimatischen Funktionen im Gebiet. 
 
 
 
 
5) Erschließung, Ver- und Entsorgung 
 
Die Erschließung erfolgt unverändert von der vorhandenen Zufahrt, die an Ortslage und B 53 
angebunden ist. Diese Zufahrt ist auch im Brandfalle zu nutzen. 
 
Die einzelnen Stellplätze erhalten keine eigene Trinkwasserversorgung, bzw. Abwasserent-
sorgung. Eine zentral anfahrbare Ver- und Entsorgungsstation ist bereits vorhanden und kann 
auch für die Erweiterung mit genutzt werden.  
An den Standplätzen selbst vorgesehen sind lediglich Anschlussmöglichkeiten zur externen 
Stromversorgung der Fahrzeuge. 
 
Diese ist an die öffentlichen Ver- und Entsorgungsleitungen unter Berücksichtigung der gel-
tenden techn. Regelwerke (DIN-Normen und DVGW-Arbeitsblätter) angeschlossen. 
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Anlage 1: Campingplatzverordnung 
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